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Uber die Griindung der Stadt Luzern

(Festgabe Eduard Wymann, Bd. 2 = Historisches Neujabrsblatt, hg. vom Verein fiir Geschichte
und Altertumskunde von Uri, NF, 1, 1946, S. 3—25)

Die unmittelbarsten Quellen tber das Alter und die Entstehungs-
weise mittelalterlicher Stidte sind Griindungsurkunden oder Nachrichten
zeitgenossischer Chronisten. Aber nur von auBlerordentlich wenigen Stidten
besitzen wir Quellen solcher Art. Fur die Stadt Luzern?! fehlen sie ganz.
In den weitaus meisten Fillen tritt uns eine Stadt nicht schon bei ihrer
Griindung, sondern erst lange Zeit, oft Jahrzehnte nach ihrem Ursprung,
entgegen?. Als Terminus ante quem dienen u. a. das erstmalige Auftau-
chen der Bezeichnung Stadt (civitas, utbs, oppidum usw.) oder Biirger
(burgenses, cives) oder eines stidtischen Amtes (z. B. des scultetus) bzw.
eines Selbstverwaltungsorgans (der consules), ferner das erstmalige Vor-
kommen eines Wochenmarktes, eines Stadtmalles usw.

Auch fir Luzern besitzen wir derartige urkundliche Termini ante quem.
Hat man als solche frither die Jahre 1235, 1229, 1226 betrachtet, so erkennen
wir heute als urkundlichen Terminus ante quem das Jahr 1210. In Zwei
Urkunden aus diesem Jahr, ausgestellt zu Luzern3, erscheinen unter den
Zeugen nicht niher genannte ,,burgenses.

1 Zu den groBen Verdiensten von HH. Dr. Ed. Wymann gehort auch die Initiative, die er
als Vorstandsmitglied des Historischen Vereins der V Orte entfaltet hat. So soll denn in einer
Schrift zu seinen Ehren auch ein Beitrag zur Geschichte der Gotthardstadt Luzern stehen. Er
sei auch ein Zeichen dankbarer Erinnerung an die wissenschaftliche Mithilfe, welche der Direktor
des Urner Staatsarchivs dem Verfasser immer so bereitwillig gewiihrt hat.

? Wenn wir hier von der Stadt Luzern sprechen, so verstchen wir darunter selbstverstind-
lich eine Stadt im historischen Sinne des Wortes, als eine rechtliche und wirtschaftliche Institution,
vorab gekennzeichnet durch einen stidtischen Wochenmarkt und einen rein stidtischen Ge-
tichtsbezitk. Die Frage, ob in der Nachbarschaft oder sogar auf dem Boden einer spiteren
Stadt vorher schon gewisse Anlagen, Briicken, Tiirme, ja Gotteshiuser (Kléster) existiert haben,
ist fiir die Untersuchung der Entstehungszeit dieser Stadt im Rechtssinne unwesentlich. Bekannt-
lich stand jedoch das Gotteshaus Luzern wohl im Dinghof Luzern, aber auBerhalb des mittel-
alterlichen Stadtbezirkes; es war von diesem durch Sumpf und Sce geschieden und nur durch
einen Weg am Siidhang der Musegg (,,in via®) bzw. zu Schiff (nachher, schon vor 1265, durch
die ,,Hofbriicke*’) verbunden.

 Die beiden, das gleiche Rechtsgeschift betiihrenden und wohl gleichzeitigen Urkunden
des Jahres 1210 sind in Luzern ausgestellt, die eine ,,acta apud Lucernam®, die andere ,,actum
in loco qui Lucetia dicitur* (QW I, 1, Nr. 234f.; auch eine Urkunde vom 26. Februar 1199
nennt Luzern so: ,,acta in loco Lucernensi®). Die Bezeichnung /ocus kann auch fiir eine nach-
weisliche Stadt dienen (fiir Luzern, vgl. z. B. die Urkunde vom 3. Mai 1277: ,,acta in oppido
Lucernensi ante capellam einsdens loci*, QW 1, 1, Nr. 1229). Sehr begreiflich, denn ,,s2at, eigent-
lich Stitte, wird im Lateinischen ja am wortlichsten mit ,,locus wiedergegeben (vgl. Lexer,
Mhd. Worterbuch II, Sp. 1144, und Seeliger in Hoops Reallexikon d. german, Altertumskunde
IV, S. 244). So wird denn z. B, auch die vornehmste Stadt Schwabens — wie Otto von Freising
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Eine zu Lugern ausgefertigte Urkunde von 1210 betr. einen Giitertausch zwischen dem
Grafen Rudolf von Habsburg und dem Kloster Engelberg nennt als Zeugen, neben Rittern
aus Unterwalden und der Umgebung Luzerns — auch aus unmittelbarster Nachbatschaft, bei
Tribschen — ganz allgemein ,,und andere Zeugen mehr, Ritter und Burger® (,,et alii tam milites
quam burgenses®). Burgensis ist die technische Bezeichnung fiir Biirger!, an sich sogar eindeu-
tiger als civis, da unter diesem letzteren Begriff oft, u.a. in der Schweiz, auch der Genosse
einer Bauerngemeinde verstanden werden kann?. (Wo freilich diese Bezeichnung auf Leute
einer solchen Siedlung angewendet wird, die uns noch aus anderen Indizien als stidtisch be-
kannt ist — wie die ,,cives Lucernenses” in Urkunden der Jahre 1226, 1229 —, ist selbstver-
stindlich auch sie mit ,,Biirger* zu {ibetsetzen.)

Da aus dieser Zeit keine andere Stadt und kein anderes Stidtchen im Wohngebiet der ge-
nannten ritterlichen Zeugen bekannt sind?, diitfen wir die in Luzern erscheinenden ,,burgenses®
von vorneherein auf Luzern beziehen.

In einem anderen, das gleiche Rechtsgeschift berithrenden, ,,in loco qui dicitur Luceria®
ausgefertigten Dokument wird dem Grafen fiir eine allfillige Verletzung des Vertrages eine
BulBle von 100 Mark aufetlegt; sollte dieser Fall eintreten, so wiirden, bis zur vollen Bezahlung,
gewisse mit Namen genannte Biirgen in Luzern sich einfinden, und diese Biirgen geloben zum
voraus, in einem solchen Falle bis zur Begleichung der Summe nicht aus Luzern hinauszugehen
(,,nunquam de Lucetia exire)t. Auch diese Bestimmung weist auf eine Stadt; denn als Ein-
lagerstitte fiir Geiseln diente in dieser Zeit in der Regel ein offenes Wirtshaus in einer Stads®.

Mitte des XII. Jahthunderts Ziirtich nennt —, die, anders als Luzetn, innethalb ihrer Stadt-
mauern eine weithin berithmte Benediktinerinnenabtei koniglichen Ursprungs und ein hoch-
angesehenes Stift (das Fraumiinster und Grofimiinster) barg, im 12. und beginnenden 13. Jaht-
hundert ofters kurzerhand locus genannt (vgl. z. B. Zircher UBI, p. 98, 113£,, 144, 168, 191,
219, 288, 318). Ahnlich wie locus ist auch villa cin schillernder Terminus (vgl. unten S. 193
Anmerkung 2).

1 Zu Unrecht mochte F. Giiterbock in den ,,burgenses® der Urkunde von 1210 ,,nur Be-
wohner eines befestigten Ortes®, nicht einer Stadt sehen (Innerschweizetisches Jahrbuch fiir
Heimatkunde 1939, S. 122, Sp. 1). Uber ,,burgenses als den gegebenen terminus technicus fiir
Biirger vgl. Schroder-von KinBiberg, Deutsche Rechtsgeschichte, 7. Auflage, S. 689. Sehr
zahlreiche Belege bei F. Keutgen, Urkunden zur stidtischen Verfassungsgeschichte, vgl.
Register S. 559. Die Bezeichnung ,,burgenses als Stadtbiirger tritt uns in Luzern noch ofters
entgegen, z. B. am 2. Oktober 1261, 20, Mai 1276, 10. August 1282, dhnlich in Zofingen (so
am 8. Mirz 1277), in Ziirich usw. Die Stadt Luzern wird auch als burgus bezeichnet, sogar
im Geschworenen Brief von 1252, als castrum — mit Ziirich usw. am 23. Juni 1255, 20. Mai
1276, endlich auch als oppidum (so am 12. Februar 1255, 1269 nach Sept. 24., 16. April 1291).
Alle diese Benennungen stammen aus einer Zeit, wo die Stadt schon einen Rat besitzt und cine
eigene Politik betreibt. Diese Bezeichnung burgenses kommt hiufig vor in Urkunden der Stadt
Freiburg i. Ue., so August 1225, 20. Mérz 1230, 20. November 1243, im November 1253, 1257,
Mirz 1276, ebenso in Bern 8. Dezember 1248, 2. August 1249, 10. Juli 1269 usw.; dhnlich in
Basel (u. a. im Stadtrecht aus der Zeit Bischofs Berchtolds), fiir Zofingen, so am 8. Mirz 1277.

2 So werden die Landleute von Schwyz am 10, Mérz 1114 und am 24. November 1315 als
cives bezeichnet (QW I, 1, Nr. 104; I, 2, Nt. 806); die Urner nennen sich im 12. Jahrhundert
(in einem auf 1003 datierten Dokument) gleichfalls cives (QW II, 1, Nr. 83). Hochmittelalter-
liche Bauerngenossen werden in den St. Galler Urkunden hiufig cives genannt (St. Galler
Urkundenbuch I; dazu H. K. Ganahl in ZRG, German. Abt., 1942).

3 Die Adligen stammen von Rotenburg, Heidegg, Reinach, Riiegg, Emmen und Buochs.

4 QWTI, 1, S. 112, Nr. 235. Als Einlagerort erscheint Luzern ferner 1236, Oktober 19,
1255, Juni 23. (zusammen mit Ziirich, Zug, Klingnau, Meienberg), 1256, Februar 10., usw.

5 Da der Einlagerort in der Regel eine Stadt ist (zur persoénlichen Sicherheit der Geiseln),
witd et in den Urkunden gewdhnlich nicht ausdriicklich als Stadt — z. B. als Stadt Bern —
bezeichnet, sondern nur mit dem Ortsnamen (also: Bern). Vgl. die Belege bei .4d. Lechner,
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Das sind die dltesten direkten Schriftzeugnisse betr. die Stadt Luzern.
Die hier vorliegenden Quellengattungen geben uns nur ungeniigend Aus-
kunft Gber das Alter der Stadt. Denn ecine stiddtische Siedlung kann viele
Jahrzehnte dlter sein als die erste Nennung von ,,Birgern®, der ,,Stadt®,
des ,,SchultheiBBen usw.! Erst recht lassen diese Nachrichten uns vollig
im Stich in der Frage, ob Luzern eine gewachsene Stadt oder eine Griin-
dungsstadt sei. Immerhin gelangen wir zum Ergebnis: Luzern war schon
im Jahre 1210 eine Stadt im Rechtssinne.

Weiter als mit diesen direkten Zeugnissen kommen wir jedoch von
innen her, mit der institutionengeschichtlichen Methode.

1. Wir gehen aus von der Szadtherrschaft: als solche erscheint u. a. auf
Grund der Urkunden des 13. Jahrhunderts und einer Rechtsaufzeichnung
aus der Zeit um 1291/92 der Abt von Murbach. Die typischen Stadt-
Institutionen, der Hofstittenzins, der Wochenmarkt (am Dienstag) und
das in Luzern gebrauchte Hohlmal3 (das Luzerner Mal}), die Gerichts-
barkeit tiber Schuld und Fahrhabe und das sic verwaltende Schultheillen-
amt sind ausnahmslos Eigentum des Abtes von Murbach.

Und diese dbtischen Hoheitsrechte sind nicht identisch mit den Insti-
tutionen des Dinghofes Luzern, nicht dessen organische Weiterentwick-
lungen derselben, sondern von diesen scharf zu unterscheiden. Die Stadt
ist rdumlich etwas anderes — viel kleineres — als der Dinghof, der Wo-
chenmarkt ist keine Fortbildung des alten Jahrmarktes, der Schultheil3
ist keine Weiterbildung eines Dinghofbeamten, des Meiers oder Kellers,
sondern er hat eine andere und neue, ausdriicklich auf Marktsachen, auf
Geldschulden bzw. Fahrhabe konzentrierte Gerichtsbarkeit. Alle diese
Institutionen sind neu, sind in einem bestimmten Augenblick geschaffen
worden; und die Hofstittenzinsen, die alle dem Abt zukommen, sind
bekanntlich ein typisches Kennzeichen einer gegriindeten, nicht einer
allmihlich erwachsenen Stadt2.

Wenn man frither die Stadt Luzern als eine allmihlich erwachsene
Stadt, ihre charakteristischen Stadtinstitutionen als urspriingliche Dinghof-
Institutionen betrachtete, liBt sich somit auf Grund der luzernischen

Das Obstagium oder die Giselschaft nach schweizerischen Quellen, Bern 1906, S. 143—152:
apud Bernam, apud Thunum vel Solodurum; apud Paterniacum, apud Mendunum; gen Co-
stentz, gen Radolfzelle ald gen Schaffhusen; gen St. Gallen, gen Wil, gen Bischofszelle, ferner
zu Basel, Zofingen, Ziirich, Aarau, Butgdotf usw.

1 Zwischen der Feststellbarkeit bzw. EtschlieBbarkeit der Stadtgriindung und dem ersten
Auftauchen der Benennungen cives, scultetus usw. klafft meist eine Liicke von mehreren Jahr-
zchnten; vgl. die Beispiele von H. Ammann in Zeitschrift fiir Schweizer. Geschichte 1943, S. 340,
357, 364 und fL.

2 Vgl. den einliBlichen Nachweis in meiner ,,Geschichte der Stadt Luzern® 1932, S. 199
bis 205, 213—228. ‘
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Institutionengeschichte des 13. Jahrhunderts dartun, dal Luzern genau
so, wie die Uberwiltigende Mehrzahl der tbrigen schweizerischen und
deutschen Stidte der damaligen Zeit, eine Grindungsstadt ist.

Mit der gleichen Methode vermogen wir aber auch der Griindungsgeis
der Stadt Luzern nachzuforschen.

Da die Benediktinerabtei Murbach spitestens seit 840 und das ganze
Hochmittelalter hindurch — diese klassische Zeit der Stidtegrindungen —
ununterbrochen Herrin des Dinghofes Luzern war, von dem in der Folge
ein Bruchteil fir die Stadt bestimmt wurde, so konnen diese Einrichtungen,
der Wochenmarkt und die Stadt Luzern, wur von einem Abt von Murbach
gegriindet worden sein.

Nun besaBen freilich die Murbacher Abte im allgemeinen blof} ein
lockeres Verhiltnis zu Luzern. Begreiflich, denn das Vogesenkloster Mur-
bach war, wie seine Abte ja wiederholt klagten, zu weit entfernt, um seinen
mittelschweizerischen Besitz voll auszuwerten. Die Abte von Murbach
entwickelten daher in diesem Gebiet nur eine geringe Initiative. Wenn
nun dennoch als Markt- und Stadtgriinder von Luzern einzig ein Abt von
Murbach in Frage kommen kann, so war dies sichetlich vorab ein solcher,
der besondere, auBerordentlich enge Beziehungen zu Luzern unterhielt
und mit den Luzerner Verhiltnissen besser vertraut und hier noch per-
sonlich, etwa kraft seiner Abstammung, interessiert war. Wir suchen daher
unter den Abten von Murbach nach Personlichkeiten, die nachweislich
aus der niheren Umgebung von Luzern stammen. In der langen Reihe
der Murbacher Abte treffen diese Voraussetzungen nur auf einen eingiger
zu: es ist Konrad, Freitherr von Eschenbach. Seine viterliche Stammburg an
der ReuBl lag bloB zwei Wegstunden von Luzern entfernt!. Konrad ist
als Abt des Benediktinerklosters Murbach urkundlich sicher nachweisbat
in den Jahren 1178, 1182/83 und 1185. Und gleichzeitig mit diesem ein-
zigen zentralschweizerischen Abt, den das elsissische Kloster Murbach je
besal3, stand dem Kloster Luzern, dessen Propst von Murbach ernannt
wurde und in der Regel fremder, u. a. elsissischer Herkunft war, gleichfalls
ein zentralschweizerischer Propst vor, und zwar der leibliche Bruder jenes
Murbacher Abtes Konrad: Propst Ulrich von FEschenbach?.

! Die Burg Eschenbach, Nieder-(Unter-Jeschenbach (sie erscheint am 24. Juni 1292 und
am 10. August 1296 sogar als Stidtchen, QW I, 2, Nr. 1o und 127), lag auf einem Molasseriicken
stidlich Inwil, an dessen siidlichem Abhang damals die ReuB vorbeifloB (heute der Rotbach;
dariiber Ing. Schwyzer im Gfd. 1853, S. 3053, und R. Bosch in den Nachrichten der Schweiz.
Vereinigung zur Erhaltung der Burgen und Ruinen 1944, S. 18¢f.). Im Raum des 1309 in det
Blutrache der Gsterreichischen Herzoge zerstorten Stidtchens liegt heute die Liegenschaft
Sidler, sie heiBt noch ,,Burg®. Uber das Geschlecht selber vgl. Zeller-Werdmiiller, Ziircher
Taschenbuch, 1894.

? Vgl. meine ,,Geschichte der Stadt Luzern®, S. 206.
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Auch wenn wir gar keine weiteren Anhaltspunkte hitten, als diese,
so miBten wir mit groBter Wahrscheinlichkeit juristisch den Abt Konrad
als Griinder von Markt und Stadt Luzern betrachten.

2. Verfolgen wir die institutionengeschichtlichen Untersuchungswege
noch weiter, und wenden wir uns nunmehr jenen stadtherrlichen Hobeits-
rechten zu, deren iltere Geschichte quellenmiBig erschlieBbar ist.

Ein wichtiges Hoheitsrecht des Abtes als Markt- und Stadtherr von
Luzern war die Hoheit Gber das Maf.

Sein Zusammenhang mit dem Markt, ohnehin gegeben, ist quellen-
miBig aufs sicherste bezeugt. Denn jener Teil der Luzerner Stadtoffnung
von 1291/92, welcher die Rechte des Abtes gegeniiber der Stadt um-
schreibt, berichtet, im unmittelbaren Anschlul3 an die Nennung des ibti-
schen Wochenmarktes: ,,von dem meridt hat der Apt zwelf vierteil und
ein jagvierteil, von dien sol man imme dienon swanne ein wandlunge
beschicht nach der gewonheit als des gotzhus lite har kommen sint*.
Das Mal} ist somit ein Element des Luzerner Wochenmarktes, also mit
diesem entstanden?. Es ist eine vollig neue, bewullt geschaffene Einrich-
tung. Das geht aullerdem noch aus einer weiteren Tatsache hervor: Man
hat bei der Griindung des Wochenmarktes Luzern nicht etwa das seit
Jahrhunderten vom Kloster im Hof und von den luzernisch-murbachischen
Dinghéfen gebrauchte ,,HofmalB‘ tbernommen, sondern Maleinheiten
(Viertel, quartalia) mit einem anderen, bezeichnenderweise grifferen Fas-
sungsvermogen geschaffen. Die Viertel des Hofmalles umfaBBten bis in
die Neuzeit 27 Liter, das ViertelmaB des Wochenmarktes von Luzern

b a.a. Q. S. 215, Besonders reiches Material iiber das MaBregal besitzen wir aus dem da-

maligen Italien. Vgl. Ad. Schaube, Handelgeschichte der romanischen Vélker, 1906, S. 763 ff.

* Der Wochenmarkt war das wirtschaftlich wichtigste Charakteristikum einet mittelalter-
lichen Stadt. Bestand doch das Wesen der Stadtwirtschaft in der folgerichtigen Durchfiihrung
einer Arbeitsteilung: Die Stadt konzentrierte sich auf Gewetbe und Handel, die Landschaft
aber noch stirker als bisher auf die biuerlichen Produkte. Die Verhiltnisse tendierten tatsich-
lich und spiter auch rechtlich auf das Gewerbe- und Handelsmonopol der Stadt. Voraussetzung
der Spezialisierung war die Moglichkeit eines Giiteraustausches zwischen Stadt und Land
— eben der gesicherte und regelmiBige Wochenmarkt —, im mittelaltetlichen Luzern am
Dienstag. Der Marktherr bzw. Stadtgriinder erwartete vom Markt fiskalische Ertrignisse,
Verkehrsabgaben — fiir den Abt von Murbach, den Stadtherrn von Luzern, bestanden diese
nach dem Ausweis der Luzerner Offnung vorab in den Ertrignissen des stadtherrlichen MaB-
regals, insbesonders des GetreidemaBes. Das MaBregal bot im Mittelalter seinem Eigentiimer
das Monopol zur Herstellung der MaBe, mindestens zur Eichung und periodischen Kontrolle,
fiir die er bestimmte Abgaben erhob; vor allem aber dutften, fiir bestimmte vorgeschriebene
Waren, die auf dem Wochenmarkt verkauft wurden, nur die herrschaftlichen MaBe benutzt
werden; je nach dem umzusetzenden, d. h. zu wigenden Gut wurde eine bestimmte Gebiihr,
d.h. Umsatzsteuer erhoben. Natiitlich besorgte der Stadtherr diese Arbeit nicht persénlich;
meistens iibergab er sie pacht- oder lehensweise Dritten, die entweder selber diese Funktion
ausiibten oder sie ihrerseits wieder gegen Zins an Dritte weitergaben.
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hingegen hatte 35 Liter Inhalt (es war auch betrichtlich groBer als das
damals bis weit in die Zentralschweiz verbreitete Zircher Viertel)l.

Den idltesten #rkundlichen Einblick in die Geschichte des Luzerner Viet-
tels bildet ein Eschenbacher Lehenbrief vom Jahr 1249. Wir vernehmen
aus ithm, dal3 die Viertel (quartalia) friher als murbachische Lehen iz der
Hand der Freiberren von Eschenbach gewesen sind, bis sie vor kurzem, spi-
testens 1249, von den Freitherren dem Abt aufgegeben bzw. gegen ein
anderes Lehen umgetauscht worden sind2. Die Ubergabe erfolgte wohl
auf Begehren der Luzerner Biirgerschaft; denn sie ist es, die bald nachher
die Viertel vom Abt zu Lehen tragen3.

Die iltesten urkundlich greifbaren Inhaber der Luzerner Marktviertel
sind also, vor 1249, die Freiherren von Eschenbach.

Es ist von vorneherein zu erwarten, dal} diese Belehnung des Hauses
Eschenbach mit dem MaB gleich bei der Griindung der Stadt bzw. des
Marktes erfolgt ist, m. a. W.: als die Eschenbacher Griinder den Wochen-
markt von Luzern und damit auch dessen unwegdenkbares Werkzeug,
das Luzerner Mal3, schufen, haben diese beiden hohen Geistlichen diese
Einkiinftequellen ihrem eigenen Hause, einem weltlichen Glied ihres
Geschlechtes, zu erblichem Lehen gegeben.

Nun wird diese Annahme noch durch zwei weitere Faktoren bekrif-
tigt, einmal genealogisch, durch den Blick auf die Lehentriger, sodann
durch den Nachweis des Alters des Lehensobjektes (des Luzerner Mafles).

1. Jene Urkunde von 1249 zeigt nimlich, dal3 der Abt von Murbach
Lehensherr der beiden Eschenbacher Linien ist, sowohl der Linie Eschen-
bach i. e. S. und der Linie Schnabelburg? Das Lehensverhiltnis det

1 Vgl. Segesser, Rechtsgeschichte von Luzern, II, S. 249; meine Geschichte von Luzern,
S. 519, S. 43 und 44.

2 Gfd. 1, S. 179, Nr. 16b; QW I, 1, S. 275, Nr. 610; Segesser, Rechtsgeschichte, I, S. 82;
meine Geschichte der Stadt Luzern, S. 209 und 516, Anm. 24.

3 Zweifellos entsprach jene Lehen-Riickgabe der Viertel (,,quartalia®) durch die Frei-
herren von Eschenbach an den Abt einer Forderung der Stadtgemeinde Luzern, welche die
Verwaltung dieses wichtigsten Regals ihres Wochenmarktes praktisch in die eigene Hand
nehmen wollte und die politisch giinstige Konstellation der 1240er Jahre fiir diesen Plan aus-
nutzte. Der Abt iibergab nachher diese Viertel den Luzernern zu Lehen, und diese hatten dafiir
bei jedem Herrenfall (Abtwechsel) dem neuen Abt eine Gebiihr zu entrichten, wie dies aus
einer Urkunde des nichsten Abtes, Berchtold von Steinbrunn (1260—1285), vom 23. Februar
1277 einwandfrei hervorgeht und durch die Aufzeichnung der ibtischen Rechte in der Stadt
Luzern von 1292 bestitigt wird. Schon die Auseinandersetzung mit dem gleichen Abt vom
15. Juli 1266 durfte sich u.a. auf diesen Gegenstand bezichen. (Eine idhnliche Riicknahme
eines verlehnten Rechts durch den Markt- bzw. Stadtherrn und Ubergabe an die Stadt Stendal,
durch den Markgrafen von Brandenburg, 1227 und 1243 bei F. Keutgen, Urkunden zur Stidt.
Verfass.-Geschichte, 1901, S. 67, Nr. 107¢ und d.)

4 Am 29. Juni 1249 leisten die Briider Walter III. und Berchtold II. von Eschenbach (Ut-
enkel Walters I. von Eschenbach-Schnabelburg) dem Abt von Murbach den Lehenseid, sowoh!
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Eschenbacher zu Murbach mull somit auf eine Zeit zuriickreichen, da
die beiden Linien noch ungeteilt waren, und das ist die Periode vor 1200, die
beiden Hiuser, Eschenbach und Schnabelburg, haben als gemeinsamen
Stammvater den Fresherrn Walter 1. von Eschenbach'. Er ist ausgerechnet
der Bruder jener beiden hohen Geistlichen aus dem Eschenbacher Haus: alle
diese drei Briider aus dem Geschlechte Eschenbach, Konrad, Ulrich und
Walter, treten uns 7185 als Stifter bzw. Forderer des Zisterzienserklosters
Kappel entgegen.

2. Gehen wir nunmehr dem Lebhensobjekt nach, dem Hohlmal3 des Lu-
zerner Wochenmarktes, jenen Vierteln Luzerner Males. Die Viertel, die
der Abt von Murbach in Luzern als Ausflul} seiner Hoheit iiber den in
der Stadt Luzern — am Dienstag — abgehaltenen Wochenmarkt besitzt,
treten uns, wie erwihnt, als murbachisches Eigentum in Urkunden der
Jahre 1249 und 1277 und in der Rechtsaufzeichnung von 1291/92 ent-
gegen. Als ,,Luzerner MaB3* (,,mensura Lucernensis®) begegnen uns diese
Viertel und die nach ihnen berechneten Miitt, Malter usw. urkundlich zum
erstenmal 1282, von da ab, entsprechend der raschen und starken Zu-
nahme des Urkundenmaterials, immer hiufiger. Fiir die institutionenge-
schichtliche Betrachtungsweise ist es aber von vorneherein selbstver-
stindlich, daB die Viertel Luzerner MaBles weit {iber 1249 zuriickreichen
und eine Neuschopfung der eschenbachischen Markt- und Stadtgriindung
Luzern sein muBiten. Und in der Tat: die frithesten ausdriicklichen, quellen-
mifBigen Erwihnungen des Luzerner Malles stammen aus der Zeit #7 1190.
Ste finden sich im iltesten Urbar der Benediktinerabtei Engelberg, das
sowohl aus inhaltlichen wie aus paliographischen Griinden von allen
bisherigen Herausgebern und selbstindigen Benutzern in die Zeit um
1190 datiert wurde?2. Dieses Urbar nennt zahlreiche an Engelberg flielende

fir solche murbachische Lehen, welche die beiden Briider allein innehaben (dabei werden die
tauschweise aufgegebenen ,,Viertel* erwihnt), als auch fiir solche, die sie noch gemeinsam
mit ihrem Verwandten, Ulrich 1. von Schnabelburg, tragen. Der gemeinsame Stammvater
der beiden Linien ist Walter I. von Eschenbach, der Bruder des Abtes Konrad von Murbach und
des Propstes Ulrich von Luzern, vgl. die Stammtafeln von Zeller-Werdmiiller im Ziircher
Taschenbuch 1894, S. 104, sowie in QW I, 1, S. 86, und I, 2, S. g36.

1 Walter 1. urkundet u.a. im Juni 1185, wo er zusammen mit seinen beiden geistlichen
Briidern die Zisterzienserabtei Kappel ausstattet. Von seinen Sthnen werden Walter II. (der
Begriinder des Hauses Eschenbach im engeten Sinne) 1226 und Berchtold 1. (der Begriinder
der Linie Schnabelburg) schon 1225 als verstorben erwiihnt. Walters II. von Eschenbach Sohn,
Berchtold II., ist 1236 auch schon verstorben (unter Hinterlassung von drei Séhnen). So muB
die Teilung des Hauses Eschenbach in die beiden Linien Eschenbach und Schnabelburg noch
W Ausgang des 12. Jabrbunderts erfolgt sein. Dieser Walter I. muB detjenige Eschenbacher sein,
der jene (1249 erwihnten) eschenbachisch-schnabelburgischen Lehen empfangen hat; er gewann
sie durch die Gunst seines Bruders, des Abtes Konrad von Murbach.

%2 Der erste Herausgeber, Schneller, datierte den Rodel in die Jahre 1178—1197 (Gfd. 17,
S.245), J. L. Brandstetter setzte ihn zu 1190—1197 (Anz. fiir Schweizergeschichte I, S. 54)
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Getreide- und Gemiisezinsen aus den heutigen Kantonen Unterwalden
und Luzern. Es bemiiht sich, viel nachdriicklicher als dhnliche andere
Quellen, darum, auch den MaBfull der einzelnen Getreide- und Gemise-
Einkiinfte zu vermerken: ob fiir sie das Zircher Hohlmal, das Luzerner
MafB oder das Zofinger Mal3 verbindlich ist. Schon die ilteste, nach dem
neuesten Herausgeber in die Jahre 1184—1190 zu setzende Hand dieses
Urbars bringt vier Posten Getreideabgaben nach Luzerner Mal3 (,,Lucer-
nensis mensura‘)l. Damit ist das Alter des Luzerner Hohlmalles, das stets
in erster Linie Getreidemall gewesen ist, sogar fiir die Zeit unserer drei
Eschenbacher — Konrad, Ulrich und Walter — gesichert und cine doku-
mentarische Bekriftigung unserer, durch institutionengeschichtlichen Riick-
schluBl gefundenen Datierung erbracht.

Mit dieser Erwihnung des Luzerner Getreidemales im iltesten Engel-
berger Urbar besitzen wir ein gasatg/iches und von unseren iibrigen Argu-
menten #nabhingiges Zeugnis, daBl der Wochenmarkt und damit auch die
Stadt Luzern mindestens in die Zeit um 1190 zuriickreichen. Denn gerade
die Getreidemaffe der hoch- und spitmittelalterlichen Epoche tragen thre
Ortsbezeichnungen in aller Regel von den stidtischen Wochenmirkten.
Das geht z. B. fiir das Gebiet der Schweiz aus dem habsburgischen Urbar
hervor?. Begreiflich; der internationale bzw. interregionale Gesreidebandel,

und fand u. a. die Gefolgschaft von W. Oechsli (Reg. 40), R. Durrer (Jahrbuch fiir Schweizer-
geschichte 35, 1910, S. 11) und SchieB (QW I, 1, S. go, Nr. 188a). Der letzte Herausgeber, P.
Kliui, kommt auf Grund weiterer sachlicher und paliographischer Uberlegungen (auch durch
Unterscheidung der Handschriften des Rodels) zur Datierung 17184—rr90 (QW 11, 2, 1943,
S. 221f.).

L QW II, 2, S. 224f.: ,,De Urswil 4 mod. chern. Lucernensis mensure. .. De Eiche duos
mod. chernen Lucern. mensure. .. De Bronlon 3 mod. chernen Lucern. mensure. De Escibach
11 mod. chernen Lucernensis mensure...“. Diese Eintrige stammen von der ersten Hand,
die um 1184—1190 geschrieben hat. AuBerdem finden wir die Bemerkung ,,Lucernensis men-
sure’ von etwas jungerer Hand am Rand oder iiber der Zeile nachgetragen, als Erginzung zu
Posten der ersten Hand iber Abgaben in Kernen, Hafer, Gerste, Bohnen, Gemiise, aus 13 an-
deren Ortlichkeiten der heute luzernischen Amter Hochdorf, Sursee und sogar Willisau; alle
gerechnet nach Maltern, Mitt oder Vierteln (,,quartalia Lucernensis mensure bei den Posten
Gatwil, Sempach und Butikon); offenbar galt auch bei diesen Posten zur Zeit der Urbat-Ab-
fassung (1184—1190) das Luzerner MaB. Diese etwas jiingeren Nachtrige, zusammen mit
Engelberger Urkunden aus den Jahten 1306, 1332 und namentlich 1318 (QW I, 2, Nr. 414,
1637 und 961), bezeugen die &ontinuieriiche Verwendung des Luzerner GetreidemalBes durch das
Kloster Engelberg.

? Die im Habsburger Urbar genannten Ge#reidemaffe tragen ihren Namen von den heute
schweizerischen Stidzen Bischofszell, Diefenhofen, Luzern, St. Gallen, Thun, Wil (St. Gallen),
Winterthur, Zofingen, Ziirich, sowie von den heute wiirttembergischen Stidten Ehingen,
Mehrstetten, Mengen, Radolfzell, Riedlingen, Saulgau und Urach, dazu von Veringenstadt
(in Hohenzollern-Sigmaringen), auBerdem von den Stidten Mémpelgart und Pfirt. Vgl. Urbar
III, Q. z. Schweiz.-Gesch. XV, 2, S. 303—307, 317 und 318f. Uber das Getreidemal3 des Markt-
stidtchens Rapperswil: Meinr. Schnellmann, Entstehung der Stadt Rapperswil, Ziircher phil:
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der Kauf von und der Verkauf nach auswirts spielte sich in erster Linie
auf den stidtischen Wochenmirkten abl: nicht nur im Marktort, son-
dern auch auf der Hin- und Rickreise standen die Marktbesucher — z. B.
die Bauern mit ihrem Getreide und Gemiise, die Hindler usw. — unter
dem besonderen, d. h. durch erhthte Strafandrohung gesicherten Markt-
frieden. Die Freiherren von Rotenburg als Kirchenvigte der murbachisch-
luzernischen Gotteshausbesitzungen in und um Luzern mit ihren roten-
burgischen Dienstadligen, weiter die murbachisch-luzernischen Ministe-
rialen der Mittelschweiz waren fiir diesen Schutz verantwortlich; dariiber
hinaus genossen der Wochenmarkt und die Stadt Luzern auch noch die
Unterstiitzung unserer Freiherren von Eschenbach, welche die Strafe tiber
das obere Seetal und auf der Reull (Niedereschenbach und Riflegg?) und
wichtige Verbindungsglieder nach Ziirich (die Punkte Maschwanden und
Kappel) beherrschten. Als Entgelt fiir den Schutz und Schirm, den die
Feudalherren gerade den biduerlichen Marktbesuchern darboten, konnten
sie, seit der Griindung des Marktes von Luzern, die ihnen zustehenden
offentlich-rechtlichen Einkunfte (die alte Schirmabgabe — das Vogtrecht —
wurde von jeher vorab in Getreide geleistet®) noch reichlicher (auf Grund
des eine grofere Fassungskraft besitzenden Luzerner HohlmaBes) beziehen.
Selbstverstindlich lag es in ihrem Interesse, dal auch die ihnen privat
zustehenden Natural-Grundzinsen nach Moglichkeit nach diesem Hohl-
maf} geleistet wurden. Daher findet sich z. B. das Luzerner Mal} keineswegs
blof im murbachisch-luzernischen Bereich, sondern z. B. auch in den
Eigenhetrrschaften der Freiherren von Rotenburg und der Freiherren von
Eschenbach.

Und gerade dies, das Interesse der Feudalherren an der Ausbreitung
des Luzerner HohlmaBes auch auf ihre Gebiete, tritt uns im iltesten Engel-
berger Urbar entgegen. Unter jenen vier von der frithesten Hand (1184
bis 1190) verzeichneten Getreideposten liegen zwei zu Eschenbach, einer
zu Urswil (in der unmittelbaren Nachbarschaft Eschenbachs) und der
vierte zu Eich am Sempachersee, mehr in der Interessenzone der Frei-

Diss. 1926, S. 6g; iiber dasjenige des Marktstadtchens Bremgarten: Eug. Biirgisser, Geschichte
der Stadt Bremgarten im Mittelalter, Ziircher phil. Diss. 1937, S. 157£.; iiber jenes von Murten
(mit einer Karte zur riumlichen Verbreitung): H. Ammann in Mélanges Ch. Gilliard, 1944,
S. 264f.

1 Vgl. z. B. R. Bosch, Der Kornhandel der Nord-Ost- und Innerschweiz im 15. und 16.
Jahthundert, Ziircher phil. Diss. 1913.

* Walter 111, von Eschenbach erscheint am 5. September 1245 als Inhaber der Burg Rijfegg
in der Gemeinde Meienberg (QW I,1 S. 231, Nr. 493, und Zeller-Werdmiiller, Ziircher Taschen-
buch 1894, S. 93 und 129).

% Niheres in der demnichst erscheinenden Ziircher phil. Diss. von Gottfried Partsch iiber
die Steuern des Habsburger Urbars (Zch. 1946).
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herren von Rotenburg. Da die Edeln von Eschenbach die Lehensinhaber
der Luzerner Viertel waren, waren sie an der Verbreitung des Luzetrner
MaBles und an der Férderung des Luzerner Wochenmarktes mehtfach
interessiert.

So gewinnt das fritheste quellenmiflig erfallbare Verbreitungsgebiet
des Luzerner MalBles wiederum seine Erklirung aus der Institutionen-
geschichte.

Der Markt und das mit ithm gegebene MafBlregal bedurften einer Re-
gelung in gerichtlicher und verwaltungsmiBliger Hinsicht. Der dafur
zustindige Beamte der Stadtherrschaft heiit meist Schuitheif (gelegentlich
auch Ammann, causidicus usw.). Seine Befugnis ist beschrinkt?, raumlich
auf das Stadtgebiet, innerhalb der Mauern; sachlich ist er Richter in Schuld-
sachen (betr. Fahrhabe), er ahndet Vergehen gegen rechtes Mal3 und
Gewicht, gegen den Marktfrieden u. 4.

Auch in Luzern waltete ein Schulthei3. Und die Geschichte dieses
Amtes liefert neue und selbstindige Argumente zur Bestimmung des
Alters der Stadt Luzern.

Der Schulthei3 von Luzern ist, anders als die frihere Lehre es meinte,
nicht ein Beamter des Vogtetherrn, weder der spiteren Osterreichischen
Vogteiherrschaft, noch des vorangegangenen, bis 1285 titigen rotenbut-
gischen Herrenvogtes; er war vielmehr — wie das Weistum iiber die mur-
bachischen Herrschaftsrechte von 1291/92 und auch die dlteren Urkunden
zeigen — ein Funktiondr, der im Namen des Abtes von Murbach amtete.
Es entspricht tbrigens ganz der Regel in geistlichen Stidten, daf3 der
Schulthei} ein Organ des Immunititsherrn ist?; es fiigt sich im besonderen
auch zu der auch fiir Luzern feststehenden Tatsache, dal} die Hoheit tiber
Markt und Mall — die eigentliche Wirkungssphire des Schultheilen —
dem geistlichen Stadtherrn, dem Abt von Murbach, zusteht.

Da der Schultheil3 rechtlich im Namen des Abtes von Murbach waltete,
mul} sein Amt auch historisch auf diese Abtei zuriickgehen, von einem
Abt von Murbach ins Leben gerufen worden sein.

Aber von welchem Abt?

Die mittelalterlichen Stadtherren, gerade auch die geistlichen, setzen
den Schultheiflen in aller Regel aus der Reihe ihrer Dienstadligen, ihrer

1 Uber die Kompetenz des Luzerner Schultheilen, Becher und Viertel zu kennzeichnen,
vgl. Segesser, Rechtsgeschichte II, S. 248. Als untergeordneter Funktionir wirkte hierbei det
Sinner (Segesser, II, S. 255).

2 Der Schultheil wird vom geistlichen Stadtherrn, dem Abt oder einer Abtissin (nicht von
einem Kirchenvogt), gesetzt, u. a. in Ziirich, in Schaffhausen, in Stein a. Rhein, in Rheinau;
der vom Abt von St. Gallen bestellte Ammann verwaltet auch die SchultheiBlen befugnisse
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Ministerialen. Wir wiirden also erwarten, das Schulthei3enamt von Luzern
im Besitz murbachischer, insbesondere murbachisch-luzernischer Ministe-
rialen zu finden, etwa der Ritter von Garten, an der Brugg, von Tribschen,
von Littau, von Metleschachen, von Malters usw. Statt dessen steht die
Schultheiflenwiirde von Luzern (seit ihrem 4ltesten Vorkommen von 1235)
bis um 1307 erblich bei einem Zweig des Rittergeschlechts von Hunwil L.
Die Hunwil aber sind Ministerialen der Freiberren von Eschenbach®. Es ist klar:
Die erbliche Inhaberschaft der SchultheiBenwiirde von Luzern wird diesem
eschenbachischen Rittergeschlecht in jener Zeit — nicht vorher und nicht
nachher — zugekommen sein, wo die elsissische Benediktinerabtei Mur-
bach und dartiber hinaus noch deren Propstei Luzern von jenen Briidern
aus dem Hause Eschenbach bekleidet wurden.

Der Zusammenhang zwischen dem eschenbachischen Lehensbesitz des
Maf3- bzw. Marktregals in der murbachischen Stadt Luzern und der erb-
lichen Bekleidung der murbachischen Schultheifenwiirde tber Luzern
durch ein eschenbachisches Ministerialengeschlecht, die Hunwil, ergibt
sich ohne weiteres: Als Konrad von Eschenbach, Abt von Murbach,
seinem Bruder, dem Freiherrn Walter, den Iehensbesitz von Mal3 und
Markt tibergab, wurde auch ein Ritter von Hunwil, einer seiner Ministe-
rialen, mit demjenigen Amt ausgestattet, dem die konkrete Verwaltung
dieser Regalien iiberwiesen wurde, jenes Amt, welches in den Urkunden
als Schultheilenamt von Luzern auftaucht.

An den Einkiinften der murbachisch-luzernischen Dinghife in der Mittel-
schweiz hatten, seit der Inkorporation des Luzerner Gotteshauses unter
Murbach (vor 840), beide Kléster teil: sowohl die Abtei Murbach als die
Benediktinerpropstei Luzern?. Begreiflich, daBl auch beide Gotteshiuser

1 Uber die Vorginge von 1307 vgl. meine ,,Geschichte der Stadt Luzern®, S. 347—350.

® DaB die Hunwil (aus der Gemeinde Rémerswil, westlich von Hochdorf) Eschenbacher
Ministerialen sind, geht aus mehreren Eschenbacher Urkunden hervor: die minderjihtigen Erben
des Bertold von Eschenbach (Sohn Walters II.) verkaufen durch ihren Vormund, Ulrich von
Schnabelburg, am 19. Oktober 1236 ihren Hof Hunwil — er war zur Zeit des Verkaufs an die
Briider Heinrich und Ulrich von Hunwil verpfindet — ans Kloster Engelberg. Volljihrig ge-
worden, bestitigt, nach dem Vorgang seiner Briider, Konrad von Eschenbach den Verkauf
des Hofes samt der Vogtei und aller Gerichtsbarkeit, ebenso, zusammen mit seinem ilteren
Bruder Walter, am 8. Mai 1257. Bei all diesen Rechtshandlungen von 1236 (zu Emmenbriicke),
1257 (zu Ebikon) und 1257, 8. Mai (auf der Briicke zu Luzern) ist, in der Zeugenliste der Mini-
stetialen, auch Walter von Hunwil (der Ammann und Schultheil von Luzern) zugegen (QW I,
1, Nr. 378, 805, 811). Ammann Walter von Hunwil und seine Gattin behaupten noch Juni
1279, der Hof Hunwil gehore ihnen als Erblehen (QW I, 1 Nr. 1288). Eine Urkunde vom 5. Sept.
1245 nennt einen Ulrich von Hunwil als Eschenbacher Ministetialen (QW I, 1, S. 231 und 825,
Sp. 3). Vgl. ferner R. Durrer in Histor. Biogr. Lex. IV, S. 323, und meine ,,Geschichte der
Stadt Luzern®, S. 527, Anm. go.

? Wihrend wir iiber die Hoheitsbefugnisse der 4btei Murbach und der Kirchenvigte von
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an den Nutzungen des Markzes und der Stadt Luzern partizipieren, denn
die Stadt ist ja auf einem (kleinen) Teil des Dinghofes Luzern errichtet
worden. (Auch der Hochgerichtsinhaber im Dinghof Luzern, der frei-
herrlich-rotenburgische Kirchenvogt, bekommt seine spezifisch stidtische
Einkiinftequelle, die in Geld bezahlbare stidtische Vogtsteuer.) Wurde
ein Wochenmarkt, dieses wirtschaftlich wichtigste Requisit einer Griin-
dungsstadt, geschaffen, so muliten auch Kornhiuser, Miihlen, eine Metzg,
die Schalen (Verkaufshallen) bzw. Verkaufsbinke fur Brot, Fleisch, Leder,
Schuhe usw. errichtet werden. Vor allem auch fir die Bedirfnisse des
tiglichen Marktes; denn die Einwohner und Durchreisenden wollten ge-
rade bel einer so wichtigen Transitstadt wie Luzern ihre Bediirfnisse nach
Fleisch, Brot, Schuhen usw. tiglich befriedigen kénnen. Nun finden wir
jene Gewerbeanstalten schon in murbachischer Zeit (vor 1291) und auch
spiter im FEigentum der Benediktinerpropstei im Hof Luzern!. Schon
darum war es selbstverstindlich, dal} auch das Luzernerkloster einen Be-
amten fir Verwaltung und einschligige Gerichtsbarkeit in der Stadt hatte:
es war dies der Ammann (minister); er wird noch in der Ssterreichischen
Zeit ,,des gotzhuses ammann in der stat ze Lucerren® genannt?

Uns beruhrt aber noch mehr die Tatsache, dall auch dieses Ammannamt
schon bei seinem iltesten urkundlichen Auftauchen, 1243, in der Hand
der eschenbachischen Ministerialenfamilie von Hmmwil liegt (und wiederum
nicht bei den murbachisch-luzernischen Dienstadligen der niheren Um-

Rotenburg gegeniiber der Stadt Luzern durch Rechtsaufzeichnungen von 1291/92 gut unter-
richtet sind, fehlt uns aus dieser Zeit eine gleiche Quellengattung tiber die stidtischen Rechte
der Propstei. Begreiflich: Jene beiden Weistiimer sollten der Herrschaft Habsburg-Osterreich
eingereicht werden; die Luzerner duBlern darin das Begehren, bei den bisherigen Rechten zu
bleiben, wie sie unter dem Mutbacher Abt bestanden (,,von alter harkomen und geront ouch,
das sie mugen beliben dabi hinnanviir*). In der Tat hat Herzog Albrecht von Habsburg-Ostet-
reich am 31. Mai 1292 den Luzernern die Rechte bestitigt, die sie gegeniiber der Abtei be-
sessen hatten (,,den rechten, als si her sint komen mit den ebbeten von Mutrbach®, Kopp, Ut-
kunden I, Nt. 24), und Herzog Leopold bzw. sein Bruder Herzog Friedrich haben 1308 bzw.
1309 ncben den Rechten, die sie von Seiten der Murbacher Abtei besessen hatten, zum ersten-
mal — entgegenkommender als Albrecht 1292 — auch jene bekriiftigt, die sie von den Kirchen-
vogten, den Freiherren von Rotenburg, besessen hatten (vgl. meine ,,Geschichte der Stadt Lu-
zern, S. 316 und S. 361ff.). Die Rechte det Propste; dem Hause Osterreich vorzulegen, dazu
fehlte 1291/92 jeder AnlaB, denn die Befugnisse der Benediktiner-Propstei im Hof wurden
durch den Heimfall der rotenburgischen Vogteirechte an die habsburgische Obervogtei (um
1285) und die Erwerbung der murbachischen Immunititsherrschaft durch das Haus Habsburg
am 16. April 1291 nicht aufgehoben, vielmehr, ohne nihere Aufzihlung, in der Kaufsurkunde
von 1291 dem Kloster Luzern weiterhin ausdriicklich vorbehalten. Dieses iibertrug sie 1367
lehensweise und 1479 durch Verkauf an die Stadtgemeinde Luzern (Gfd. 67, S. 101; Segesset,
Rechtsgeschichte von Luzern, I, S. 165, und B. Fleischlin, II, S. 49ff.).
1 Meine ,,Geschichte der Stadt Luzern®, 1932, S. 217.
% a.a. 0., S 2224,
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gebung) und bei ihr bleibt, bis sie 1323 ihre Wiirde, als Lehen des Gottes-
hauses von Luzern, dem Haus Osterreich abzutreten veranlaBt wird?!.
Bis zum Jahr 1307, d.h. bis zur Okkupation der SchultheiBenwiirde,
standen die beiden herrschaftlichen Amter in der Stadt, die juristisch
von der Abtei Murbach hetrithrende Schultheilenwiirde und die vom
Gotteshaus Luzern stammende Ammannwirde, in erblicher Personalunion
bei diesem eschenbachischen Dienstmannengeschlecht. Es wird klar: wie
der murbachische Abt Konrad von Eschenbach die SchultheiBBenbefug-
nisse, so hat sein Bruder, der Luzerner Propst Ulrich von Eschenbach,
die Ammannkompetenzen, unter Mitwirkung des weltlichen Bruders, Walter
von Eschenbach, dem eschenbachischen Rittergeschlecht von Hunwil
verliehen.

DaB das Nutzungsrecht aus dem Markt und der Stadt Luzern unter
die zwei Gotteshduser, Murbach und Luzern, verteilt wurde, ist, ange-
sichts der auch sonst iiblichen Einkunfteteilung in den murbachisch-luzer-
nischen Dinghdfen, gerade im groBlen (weit tiber die Stadt hinausreichen-
den) Dinghof Luzern, durchaus begreiflich, ebenso die daraus resultie-
rende Schaffung von zwei Amtern, des Schultheilenamtes und des Am-
mannamtes. Bei einer solchen Zweiteilung mochten sich jedoch leicht
Konflikte zwischen dem Schultheilen und dem Ammann ergeben (na-
mentlich in den ersten Jahrzehnten, bis sich ein Gewohnheitsrecht stabili-
siert hatte), da beide rechtlich auf demselben Raum (innerhalb der Mauern
der Stadt) wirkten und auch ihre sachlichen Befugnisbereiche sich nahe
berithrten (stehen doch beide im Zusammenhang mit Marktinstitutionen);
solche Konflikte konnten durch eine Personalunion der Amter beseitigt
werden. Aber die erbliche Personalunion ausgerechnet bei der eschenbachi-
schen Ministerialenfamilie von Hunwil zeigt die politischen Motive: Indem
die beiden hohen Geistlichen aus dem Haus Eschenbach alle diese Rechte,
das MaBregal, SchultheiBenamt, Ammannamt ihrem einzigen Bruder welt-
lichen Standes, dem Freiherrn Walter I. von Eschenbach bzw. dessen
Ministerialengeschlecht von Hunwil zu rechtem Lehen bzw. erblich iber-
trugen, sicherten sie wohl iiber ihr eigenes Ableben hinaus ithrem Ge-
schlecht wichtigste politische und wirtschaftliche Vorteile aus ihrer mur-
bachisch-luzernischen Stadtgriindung. Da im eigenen eschenbachischen
Herrschaftsbereich kein Ort lag, der zur Stadtgriindung derart geeignet
war wie Luzern, dieser natiirliche Umschlagplatz vom Vierwaldstittersee
zur Land- und ReuBroute, so suchten sie die Vorteile, die eine Stadtgriin-
dung bot, ihrem Geschlecht auf diesem anderen Wege zu sichern, durch

—_—
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eine Stadtanlage auf kirchlichem Grund und Boden. Ubrigens firderten
siec damit nicht nur die Interessen des Geschlechtes Eschenbach, sondern
auch jene der Gotteshduser Murbach und Luzern!.

Wenn wir somit, durch die Methode des Riickschlusses, die Markt- und
Stadtgrindung Luzern in die Jahre der beiden Eschenbacher zuriickdatie-
ren, so bringt ein zeitgendssisches Dokument nicht nur eine Bekrifti-
gung, sondern noch eine Prizisierung dieser Zeitbestimmung: Am 18.
April 1178 erhob Konrad von Eschenbach, Abt von Murbach, die un-
mittelbar am Ausflull der Reufl aus dem See gelegene Kapelle St. Peter,
die bisher von Monchen aus der Benediktinerpropstei Luzern bedient wor-
den war, zum Rang einer selbstindig besorgten Leutpriesterei. Wenn auch
grundsitzlich die Pfarrechte der Klosterkirche Luzern dadurch nicht auf-
gehoben wurden, so war doch praktisch, durch Schaffung einer selbstin-
dig bepfriindeten, von einem We/tgeistlichen zu besorgenden Leutprie-
sterei, mit der Verpflichtung zu tdglichen Morgen- und Abendgottes-

! Da die Lage des Umschlagplatzes Luzern von vorneherein zu einer Markt- und Stadt-
griindung auffordert, so bestand die Gefahr, dal3 die Kirchenvigte hier zu einer solchen Griin-
dung schritten, seien es die michtigen Grafen von Habsburg (damals Albrecht und sein Sohn
Rudolf der Alte) oder die Freiherren von Rotenburg. (Die Kastvogtei Murbach-Luzern erscheint
schon 1135 in der Hand der Grafen von Habsburg, der Landgrafen im Elsal3; sie hatten die
Vogtei iibet die meisten zentralschweizerischen Hofe, auch iiber Luzern, an die Freiherren
von Rotenburg verliehen, dic gleichfalls schon 1135 in dieser Eigenschaft auftreten. Nach dem
Aussterben der Grafen von Lenzburg, 1173, erhielten die Habsburger den westlichen Zirich-
gau und wahrscheinlich auch die Landgrafschaft Aargau — vgl. W. Merz, Die Lenzburg, S. 38
—, d. h. die wichtigste 6ffentliche Gewalt stlich und westlich der ReuB.) Gewil kommt auf
kirchlichem Territorium das Recht zur Griindung eciner Stadt dem geistlichen Grund- bzw.
Immunititsherrn zu, und sowohl die hohenstaufische Reichsgesetzgebung, mindestens jene
Friedrichs II., wie die Abte von Murbach haben dieses ihr Monopol — gegen den Kirchenvogt!
— nachdriicklichst unterstrichen. Aber die eigentliche Hetrschaftsinhabetin des umfangreichen
Kirchengebietes in und um Luzern, die Vogesenabtei Murbach, war weit entfernt und konnte,
wie der Abt ja spiter immer wieder klagt, ihre zentralschweizerischen Interessen nur unge-
niigend wahrnehmen. Als Graf Albrecht von Habsburg 1173 die lenzburgische Vogtei iiber
Sickingen gewann, haben er und nachher sein Sohn Rudolf der Alte die bisher von den Grafen
von Lenzburg geschonten Rechte des Frauenklosters Sickingen iiber Laufenburg miBachtet
und hier — auf rein sickingischem Boden — eine habsburgische Stadtanlage begriindet und
diese — trotz dem von zahlreichen hohen Prilaten 1207 wider sic ergangenen Schiedsspruch —
durchgesetzt (K. Schib, Urkunden des Stadtarchivs Laufenburg, S. VIIff.). Ahnlich griindeten
die Grafen von Kiburg als Kirchenvégte von reichenauischem Boden die Stadt Frauenfeld.
(Wo der Boden nur teilweise kirchlichen Eigentiimern gehorte, wie z. B. bei Freiburg i. Ue,
Rapperswil, Bremgarten, Kaiserstuhl, setzten die weltlichen Stadtgriinder ihren Willen noch
leichter durch.) Auch den Freiherren von Rotenburg, welche als habsburgische Vasallen die
tatsichliche Ausiibung der Vogteihoheit iiber die acht Dinghéfe in und um Luzern innehatten
(vor der rotenburgischen Hausteilung um 1200 besaBlen sie auch noch jene iiber die vier mut-
bachischen Héfe Unterwaldens), war Ahnliches zuzutrauen, wenn man sich vergegenwittigt,
in welcher Art sie auf dem murbachisch-luzernischen Boden, in det Umgebung von Luzern,
Burgen errichten wollten (QW I, 1, Nr, 808).
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diensten, eine Tat vollzogen, die das kirchliche Leben Luzerns auf Jaht-
hunderte hinaus bestimmen sollte?.

Dieser Schritt, diese Bedeutungssteigerung der ,,ecclesia in villa sita
que capella dicitur*?, ist eine unmittelbare Einleitung oder eine unmittel-
bare Folge der Markt- und Stadtgriindung von Luzern. Die Schaffung
einer solchen, durch einen Weltgeistlichen hauptamtlich — unter Sukkurs
von Monchen — zu besorgenden Leutpriesterei, mit der Verpflichtung zu
zweimaligem Gottesdienst, zeigt, dall man nunmehr die Bediitfnisse einer
wachsenden Gemeinde von Gldubigen befriedigen wollte. Da diese Ka-
pelle St. Peter alle folgenden Jahrhunderte hindurch die Versammlungs-
stitte der stadtischen Biirgerschaft war, wird ihre Schaffung zu den Be-
gleitumstinden der Stadtgriindung gehéren. Zum gleichen Ergebnis fihrt
uns auch der Vergleich: Bei der Anlage neuer Stidte wurden, nicht nur
von seiten geistlicher, sondern auch von seiten weltlicher Stidtegriinder,
die religiosen Bediirfnisse immer weitgehend beriicksichtigt, dies auch
aus wirtschaftlichen Erwigungens3.

! Meine ,,Geschichte der Stadt Luzern®, S. 206f.

? Mit ,,villa* kann sowohl ein Dorf wie eine Stadt bezeichnet werden. Gerade die Stadt
Luzern wird hiufig villa genannt, so am 28. August 1247 (QW I, 1, S 254f.), im stidtischen
Geschworenen Brief von 1252 (,,pro utilitate ville nostre®, in der gleichzeitigen deutschen Uber-
setzung: ,,ze vride und ze gnade der stat und der gemeinde®) (a. a. O,, S. 301f.), am 26. April
1261, 12. Februar 1265, 14. Januar 1266, 15. Juli 1266 (cives ipsius ville), ebenso in den An-
nales Colmarienses zum Jahr 1266 (alle Belege im QW I, 1). Die Stadt Ziirich wird sogat in
ciner Utkunde Konig Heinrichs VII. vom 6. Januar 1225 als ,, Turicensis villa* erwiihnt, die
Utkunde Rudolfs von Habsburg fiir die Stadt Winterthur von 1264 spricht wiederholt von
villa (,,civibus nostre ville in Wintirtur*); siehe weitere Belege bei F. Keutgen, Urkunden zur
stidtischen Verfassungsgeschichte, 1901 (Register S. 6o1). Doch mag ,,villa* gerade in unserer
Luzetner Urkunde von 1178 ein ,,Dorf* sein; denn manches spricht dafiir, daB3 die ja schon seit
langem bestehende, aber erst jetzt zum selbstindig bepfriindeten Gotteshaus erhobene Peters-
kapelle zunichst auBerhalb der jungen Stadt lag; diese lag im Raum von der Egg und ReuB-
briicke iiber den Fischmarkt (heute Weinmarkt) zum Burggraben. Vgl. meine ,,Geschichte
der Stadt Luzern®, S. 228—234.

® Wurde eine Stadt gegriindet, so wurde besonders auch fiir die Moglichkeit eines tdelichen
Gotsesdienstes durch eine stindige Leutpriesterei gesorgt. Am einfachsten lagen die Verhalt-
nisse dort, wo die neue Stadt riumlich unmittelbar an ein schon bestehendes groBeres Gottes-
haus angrenzte, z. B. an eine Klosterkirche oder an ein bischtfliches Miinster, wie in St. Gallen
odet in Basel. Befand sich in unmittelbarer Nihe eine Kapelle, so wurde diese in der Regel
zur tiglich besorgten, groBtenteils oder ganz selbstindigen Leutpriesterei erhoben. Bestand
kein Gotteshaus, so wurde ein solches gebaut und moglichst zur selbstindigen Pfarrei erhoben.
Der Gang in eine entfernte Kirche schloB auch militirische Gefahren in sich: wihrend die
Biirger einem auswirtigen Gottesdienst beiwohnten, konnte ihr Stidtchen leicht von Feinden -
iberfallen werden (Rotenburg 1385!). Eine solche Verselbstindigung von Filialkirchen bzw.
fiﬂiage neuer Kirchen gegeniiber den bisherigen Mutterkirchen finden wir z. B. in Freiburg
1. Ue, 1178/1180, in Winterthur 1178 (gegeniiber der Kirche Oberwinterthur), in Aarau (gegen-
iber Suhr), in Lenzburg (gegeniiber Staufen); dhnliche Verhiltnisse finden wir in Brugg, Brem-
garten und Rapperswil. Zug und DieBenhofen waren von jeher Pfarreien. Heyck, Geschichte
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Wenn wir somit Luzern als eine Griindungsstadt erkennen, geschaffen
durch eschenbachische Initiative, um 1178, so ist es eine Kumulation von
unabhingigen Argumenten, die uns zwingend zu diesem Schluf} fiihrt.

Gewil} hat hier schon seit lingerer Zeit eine kleine Siedlung mit Ka-
pelle und auBerdem eine Briicke! bestanden, aber keine Stadt im Rechts-
sinne, Diese ist vielmehr durch bewulten Griindungsakt entstanden, und
zwar zur Zeit jener drei Freiherren von Eschenbach, nicht vorher und
auch nicht nachher? Innerhalb der eschenbachischen Periode aber eignet
dem Jahr 1178, dem Jahr der Etrhebung der Luzerner ,,Kapelle® zur
selbstindig bepfriindeten Leutpriesterei, der gréfite weltgeschichtliche Rah-
men. Es ist das Jahr nach dem Frieden von Venedig, wo der zwanzig-
jahrige Kampf zwischen Kaiser und Papst, zwischen Kaiser Friedrich I.
Barbarossa und Papst Alexander III. bzw. dessen Verbundeten, den lom-
bardischen Kommunen, ein Ende fand, und wo der Verkehr zwischen
den Rheinlanden und der Lombardei, vorab Mailand, nunmehr, nach sehr

der Herzoge von Zihringen, S. 398 und 4o1; Ziircher U. B. I, Nt. 336; Walter Merz, Geschichte
der Stadt Aarau im Mittelalter, S. 220; Biirgisser, Geschichte der Stadt Bremgarten im Mittel-
alter, S. 97; M. Schnellmann, Entstehung der Stadt Rapperswil, S. 53. Auch bei den sehr zahl-
reichen damaligen Stadtgriindungen in ostdeutschem Gebiet wurde in der Regel sofort eine
Kirche errichtet. Alb. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, IV, S. 382, 398, 4o1; Kotzschke,
Deutsche Wirtschaftsgeschichte, S. 132; Kotzschke, Quellen zur Geschichte der ostdeutschen
Kolonisation im 12. bis 14. Jahrhundert, S. 132 (Posen). Auch aufBerhalb Deutschlands be-
standen dhnliche Verhdltnisse: bei den Verhandlungen iiber die Griindung der Stadt Borgo-
franco im August 1217 begehrten die Siedler auch eine Kirche (,,item petunt ecclesiam fieri in
ipso loco*, Hist. Patr. Monum., Chart. T. I, col. 1230), ebenso in Villafranca de Coflans am
9. April 1057 (,,ecclesia ibi fiat*, F. Munnoz, Fueros Municipales, p. 279s.).

1 Da wir in einer offensichtlich zu Luzern ausgestellten Urkunde Ulrichs von Eschenbach
(Propst von Luzern) vom Jahre 1768 unter anderen Zeugen den Vogt Arnold von Rotenburg
mit murbachisch-luzernischen Ministerialen, nidmlich von Merleschachen, von Garten (de
Orto) und an der Brugg (de Ponte) finden, muB} die Reufbriicke von Lugern schon einige Zeit vor
diesem Jahr bestanden haben, gedeckt durch Ministerialentiirme. Ahnlich sind auch die Stadt-
grindungen von Brugg, Laufenburg, Bremgarten und wohl auch Kaiserstuhl und Baden im
Anschluf3 an schon bestehende Briicken erfolgt und durch Ministerialentiirme als Briicken-
kopfe gesichert worden. Vgl. z. B. fiir Laufenburg die Urkunde von 1207, Reg. Habsburg I,
Nr. 93 (sowie die Bemerkungen von O. Redlich, Rudolf von Habsburg, S. 20, und K. Schib,
Urkunden des Stadtarchivs Laufenburg, VIIff.), iiber Brugg H. Ammann, NZZ. 1944, Nr.
1047, iber Kaiserstuhl: Schib in Festschrift E. Welti, 1937, S. 387, iiber Bremgarten Biirgisset,
S. ro.

2 Gegen ein hiberes Alter der Stadtinstitutionen, eine Zuriickverlegung in die Zeit vor det
beiden Eschenbachern, spricht der Umstand, dafl die Errichtung einer selbstindig bedienten Leut-
priesterei erst 1178 statthat, und die Tatsache, dal das MaBregal, das SchultheiBenamt und di¢
stidtische Ammannwiirde dem Haus Eschenbach bzw. die beiden letzteren dem Eschenbachet
Ministerialengeschlecht von Hunwil verliehen sind., Wiren Markt und Stadt ilter, so hitten
die beiden Eschenbacher Geistlichen diese Einkiinfte und Wiirden wohl einem anderen Funk-
tionir bzw. Inhaber wegnehmen miissen, und das wire sehr viel schwieriger gewesen, als dic
eschenbachische Ubernahme dieser Hoheitsrechte gleich bei der durch die Eschenbacher selber
erfolgten Markt- und Stadtgriindung.
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langem Unterbruch, durch die Zentralalpenpisse sich wieder 6ffnete. Die
kiirzeste und beste Verbindung zwischen dem Haupt der lombardischen
Stidtebiinde, Mailand, und der hochwichtigen Landschaft am Oberrhein
und ithrem Hinterland aber bildete der St. Gotthard?!.

1 Auch F. Giterbock ist uberzeugt, die Stadt Luzern sei etst ,,infolge des internationalen
Verkehrs* entstanden und die Erofinung des Gotthardweges sei ,,als Vorbedingung fiir die stid-
tische Entwicklung Luzerns anzusechen®. (,,Uber die ErschlieBung der Schéllenen, die Ent-
stehung der Stadt Luzern und den Freiheitsbrief Uris®, Innerschweizer Jahtbuch fiir Heimat-
kunde 1939, S. 122, Sp. 2.) Aber gerade deshalb setzt er die Stadtgriindung Luzetns erst ,,knapp
vor 1226“ an (vot das Jahr, wo zum erstenmal ,,cives Lucernenses* auftauchen, vgl. dazu oben
S. 180). Der Bau der Gotthardroute (die Gangbarmachung der Schollenen) konne erst in diese
Zeit, um 1220, fallen. Der fritheste sichere Beweis fiir die Existenz eines Schollenendurchgan-
ges liegt nach ihm — er folgt hier Schulte — im Freiheitsbrief des Hohenstaufenkénigs Hein-
rich VII fir Uri vom 26. Mai 1231. Dieses Privileg beruht — nach Giiterbock — auf der Ini-
tiative des Hohenstaufenkaisers Friedrich II. (nicht der Urner); dieser Kaiser — hier folgt Gii-
tetbock einer These Wellers — sei auch als Etbauer der Schollenenpassage zu betrachten. Zu
dieser Auffassung Schultes, Wellers und Giiterbocks vgl. meine Ausfiihrungen in ZSG 23,
1943, S. §45—3560 (wo ich meine friiheren Darlegungen, die ich auf Veranlassung von HH. Dr.
Ed. Wymann im Urner Neujahrsblatt 1916 publizierte, soeben bekriftigt und erginzt habe. Die
Initiative zum Freiheitsbrief von 1231 liegt durchaus bei den Umern und steht in keinem zeit-
lichen Zusammenhang mit der ErschlieBung der Schéllenen). Nach wie vor setze ich die Eroff-
nung der Gotthardroute ins 12. Jahrhundert, vgl. auch ZSG g, 1929, S. 220ff., und meine
»Geschichte der Stadt Luzern* 1932, S. 234ff. Wie wenig es angeht, die erstmalige Nennung
der ,,cives Lucernenses* von 1226 mit dem Entstehungsdatum der Stadt Luzern zu identifi-
zieren, zeigt die Tatsache, daB die ,,Lucernensis mensura‘ zuerst in einem Rodel von 1184—1190
und dann unter diesem Namen erst wieder 1282, unter dem Namen ,,Viertel erst 1249 vor-
kommt (oben S. 183 und S. 184). Aus den gleichen Griinden — Auftauchen det ,,Stiebenden
Briicke* erst im Habsburger Urbar — hat seinerzeit J. E. Kopp die Eroffnung der Gotthard-
route in die Zeit Konig Albrechts gesetzt!

195



	Über die Gründung der Stadt Luzern

